
KÖLN. US-Präsident Donald
Trump als krawalliger Schü-
ler, Bundeskanzlerin Angela
Merkel als Käfer auf dem Rü-
cken liegend und eine EU-
Krabbelgruppe um die fran-
zösische Rechtspopulistin
Marine Le Pen: Der Kölner
Rosenmontagszug knöpft sich
in diesem Jahr bekannte poli-
tische Köpfe vor. Der Zug sei
hochpolitisch, provokativ,
aber auch kindgerecht, sagte
Zugleiter Christoph Kuckel-
korn gestern bei der Präsenta-
tion der fertigen Motivwagen
in Köln. „Insofern ist für jeden
etwas dabei.“

Trump als Klassen-Neuling
Ein Wagen etwa zeigt Trump,
der als Neuling in eine Schul-
klasse kommt – und die Nuk-
lear-Codes in der Schultüte
hat. Abgesehen von Russ-
lands Präsident Wladimir Pu-
tin will niemand neben ihm
sitzen. Viele Kölner Motive
verfrachten Politik in ein
kindliches Umfeld wie die
Schule. Oder sie drehen sich
direkt um Kinderthemen wie
Lern-Stress. Ein Grund dafür
ist das diesjährige Motto
„Wenn mer uns Pänz sinn, sin

mer vun de Söck“. Für
Nicht-Kölner: „Wenn wir
unsere Kinder sehen, sind
wir von den Socken.“

Kanzlerin Merkel wurde
in eine Art Biene-Maja-
Welt gesteckt und liegt als
hilfloser Käfer auf dem Rü-
cken – während SPD-Her-
ausforderer Martin Schulz
in ihrem Nacken heran-
summt. Auf einem Brexit-
Wagen schaut ein verdat-
terter EU-Kommissionsprä-
sident Jean-Claude Jun-
cker auf eine Krabbelgrup-
pe um die Rechtspopulistin
Le Pen. Der britische Au-
ßenminister Boris Johnson
will gerade abhauen.

Die Kölner Wagen gelten
im Vergleich zu denen aus
Düsseldorf gleichwohl als
brav. Ein paar Themen, die
man vorher vielleicht hätte
erwarten können, waren
bei der Präsentation nicht
zu sehen – etwa der türki-
sche Staatschef Recep
Tayyip Erdogan oder die
AfD. Eine Nachfrage dazu
beantwortete Zugleiter Ku-
ckelkorn mit dem Satz:
„Lassen Sie sich mal über-
raschen.“ dpa

Trump, Merkel und Le Pen im Visier

Kölner Motivwagen:
Hochpolitisch,

aber kindgerecht

Ein Motivwagen zeigt den US-Präsidenten Donald Trump
mit der Freiheitsstatue und Hillary Clinton. FOTO DPA

� Bei der Karnevalskostü-
mierung sollte man nach
dem Terroranschlag von
Berlin auf martialische
Gimmicks oder Waffenat-
trappen verzichten. Die Si-
cherheitsbehörden fackeln
bei Verdachtsmomenten
nicht lange.

� Laut Kölner Polizei ist es

in Ordnung, sich als Soldat
zu verkleiden, „die origi-
nalgetreue Attrappe eines
Maschinengewehrs sollte
aber zu Hause bleiben“.

� Spielzeugwaffen müssen
als solche gekennzeichnet
werden, zum Beispiel mit
einer bunten Kappe auf
der Mündung.

..............................................................
Besser kein Terroristen-Kostüm

KURZ  BER ICHTET

DÜSSELDORF. Die Feuerwehr versucht im Dauereinsatz, das
Sinken eines mit Kies beladenen Frachtschiffes in einem Ha-
fen in Düsseldorf zu verhindern. Mehrere Pumpen würden
eingesetzt, sagte ein Feuerwehrsprecher gestern. Durch Ris-
se im Rumpf dringt Wasser in den Laderaum des 85 Meter
langen und 11 Meter breiten Frachtschiffs ein. dpa

Feuerwehr-Pumpen im Dauereinsatz

RECKLINGHAUSEN. Die Familie der jungen Frau aus Reckling-
hausen, die im Sommer von einem Betonklotz auf einer dä-
nischen Autobahn erschlagen wurde, hat Aussicht auf Ent-
schädigung vom dänischen Staat. Der Ehemann (36), der
schwer verletzt worden war, und der unverletzt gebliebene
Sohn (5) hätten ein Recht darauf, sagte der dänische An-
walt der Familie aus NRW, Jan Hollmén Olesen. dpa

Entschädigung nach Betonklotz-Wurf

DÜSSELDORF. In Nordrhein-
Westfalen ist erstmals in die-
sem Jahr wieder ein wildle-
bender Wolf gesehen worden.
Das Tier sei nördlich von Bad
Oeynhausen fotografiert wor-
den, teilte NRW-Umweltmi-
nister Johannes Remmel
(Grüne) gestern mit. Dass es
sich tatsächlich um einen
Wolf handelt, steht nach An-
gaben des Landesumweltam-
tes zweifelsfrei fest. dpa

Erster Wolf in NRW
in diesem Jahr

Der Wolf wurde auf einem
Feld gesichtet.
FOTO MARCO BRENTFÜHRER/LANDES-

AMT FÜR NATURSCHUTZ/DPA

... die Stadt Köln, die einen un-
rühmlichen Titel erlangt hat:
Köln ist die Stauhauptstadt
Nordrhein-Westfalens 2016.
Das geht aus der Studie des
Verkehrsanalysten Inrix her-
vor. Demnach stand ein Auto-
fahrer dort 2016 im Schnitt 46
Stunden im Stau – gut 13 Pro-
zent seiner gesamten Fahrzeit.
Nur in München und Heil-
bronn müssen sich die Auto-
fahrer im bundesweiten Ver-
gleich noch mehr gedulden.
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Ist das nun etwa der Beleg da-
für, dass all jene, die seit Jah-
ren eine Verrohung unserer
Jugend beschwören, Recht
haben?

„Pauschal kann man das
nicht sagen. Denn die Art, wie
wir Medien nutzen und die
Sehgewohnheiten haben sich
in über 30 Jahren extrem ver-
ändert“, sagt der Medienwis-
senschaftler Roland Seim (Fo-
to). Der Münsteraner be-
schäftigt sich seit langer Zeit
mit der deutschen Zensurge-
schichte und realisierte unter
anderem bundesweite Aus-
stellungen zum Thema. „Ex-
plizite Gewaltdarstellungen
sind längst im großen Holly-
wood-Kino angekommen und
stellen sich auch qualitativ
völlig anders dar.“

Was in den 1980er-Jahren
noch als jugendgefährdend
bewertet wurde, würde der
Medienkompetenz junger Er-
wachsener kaum mehr ge-
recht. „Die Effekte in alten
Filmen wirken auf heutige Ju-
gendliche dilettantisch und
die damalig gebräuchliche Er-
zählweise wird als langweilig
empfunden“, sagt Seim. Die

Smartphone-Generation be-
käme bei den ehemals be-
rüchtigten Filmen der Eltern
gar das große Gähnen. Dieser
Umstand geht zugleich mit ei-
ner Liberalisierung bei den
Jugendschützern und Gerich-
ten einher.

Prüfer sind liberaler
Martina Hannak-Meinke, Vor-
sitzende der Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medi-
en (BPjM), bestätigt Seims
Beobachtung. „Die Darstel-
lungsweisen haben sich stark
verändert, Erzählweisen und
Spezialeffekte in Filmen älte-
ren Datums werden als nicht
mehr zeitgemäß empfunden“,
sagt die Chefin der Bundeso-
berbehörde mit Sitz in Bonn.
Seit 1954 ist man dort für den
medialen Jugendschutz in

Deutschland
zuständig.
Aufgrund von
Hinweisen
prüft die
BPjM, inwie-
weit Inhalte
von Filmen,
Schriften, Vi-
deospielen,

Tonträgern oder Internet-Sei-
ten gegen geltendes deut-
sches Gesetz verstoßen und
ob eine Jugendgefährdung
von ihnen ausgeht. Ist letztere
Voraussetzung erfüllt, so
kann eine sogenannte Indi-
zierung erfolgen. Das heißt,
dass das Medium nicht mehr
öffentlich beworben und aus-
gestellt werden darf, Erwach-
senen nur auf Nachfrage ver-
kauft wird. „Insgesamt 1966
Medien waren Ende 2016 in-
diziert“, so Martina Hannak-
Meinke. Darunter zum Bei-

spiel auch als gewaltverherrli-
chend eingestufte CDs von
Rappern wie Bushido oder
Bass Sultan Hengzt.

Kommt ein Gremium der
BPjM gar zu dem Entscheid,
dass vom geprüften Medium
eine starke Jugendgefähr-
dung ausgeht, kann ein Ge-
richt ein Totalverbot sowie
die bundesweite Beschlag-
nahme des jeweiligen Titels
verhängen. Diese bedeutet,
dass der Titel nicht mehr ver-
kauft oder verbreitet werden
darf – auch nicht an Erwach-
sene. Verstöße dagegen kön-
nen mit hohen Geld- und Ge-
fängnisstrafen geahndet wer-
den.

Für die Rechteinhaber be-
deutete dies bisher einen
schweren finanziellen Scha-
den. Und den langen Atem
oder die finanziellen Mittel,
um einen eingezogenen Titel
wieder freizubekommen,

scheuten die Verleiher bisher.
Dass nun der Giftschrank der
Jugendschützer weit geöffnet
wurde, immer mehr der ehe-
mals verbotenen Filme wie-
der (ganz legal) in den Läden
zu finden sind, geht auf die
Initiative des Filmverleihers
Turbine Medien aus Münster
zurück. Das Label, eigentlich
auf deutsche Komödien und
Comedy-DVDs spezialisiert,
kaufte 2008 die Lizenzen für
vier Filme ein, die zu jener
Zeit mit einem Totalverbot
belegt waren. Darunter war
auch der 1974 entstandene
Film „Blutgericht in Texas“
(„The Texas Chainsaw Massa-
cre“) von Regisseur Tobe
Hooper.

„Lange Jahre wurde dieser
Streifen durch Grauzonen-
Anbieter über Österreich
nach Deutschland gebracht,
wir wollten eine Rehabilitie-
rung, ihn und die anderen Fil-
me ganz offiziell in die Läden
bringen“, sagt Christian
Bartsch von Turbine Medien.
Drei Jahre lang – bis 2011 –
nahm ein juristisches Hick-
hack sondergleichen seinen
Lauf, um durch alle Instanzen
das „Blutgericht in Texas“
freizubekommen.

Inbegriff des „bösen“ Films
Ein Horror-Klassiker, der zu-
sammen mit Raimis „Tanz der
Teufel“ wie kaum ein anderer
als Inbegriff des „bösen“
Films in der Bundesrepublik
gehandelt wurde, wie Bartsch
sagt. Die Beschlagnahmung
musste aufgehoben werden,
dann die Indizierung, Neu-
prüfungen der BPjM für eine
Listenstreichung waren not-
wendig und letztlich musste

auch noch die Freiwillige
Selbstkontrolle der Filmwirt-
schaft (FSK) dem „Blutge-
richt“ eine Altersfreigabe er-
teilen.

„Der Prozess wurde von der
Verleihbranche kritisch be-
äugt, Chancen rechnete man
uns allerdings kaum aus, die
Beschlagnahmung aufzuhe-
ben“, erklärt Bartsch. Finanzi-
ell und nervlich sei man wäh-
rend des Verfahrens an die
Grenzen geraten. „Zeitweise
wurde sogar gegen unseren
Geschäftsführer wegen des
Verdachtes auf Verbreitung
von jugendgefährdenden Me-
dien ermittelt.“

Am Ende kostete das Ver-
fahren Turbine Medien einen
Geldbetrag, „mit dem man
auch einen Mittelklasse-Neu-
wagen hätte kaufen können“.
Ein Präzedenzfall, der schnell
Schule machte. Im Jahre
Sechs nach der Rehabilitie-
rung haben die Münsteraner
noch zwei weitere Horror-
streifen vom Index-Dasein be-
freit, „ein weiterer befindet
sich aktuell im laufenden Ver-
fahren“. Mittlerweile ziehen
mehrere Verleihfirmen vor
Gericht, um alte Verbote an-
zufechten – mit großem Er-
folg.

Neben diversen, damals
verpönten und verrufenen
Schlitzer-Filmchen der be-
rüchtigten „Freitag, der 13“.-
Reihe hat jüngst auch der
große Verleiher Sony den ein-
gangs erwähnten „Tanz der
Teufel“ vom Verbot befreien
können. Die FSK befand den
ehemals verrufenen Horror-
Schinken dann als für Ju-
gendliche ab 16 Jahren geeig-
net. Fabian Paffendorf

Münsterscher Filmverleiher kämpft erfolgreich um Freigabe jahrzehntelang verbotener Medien
MÜNSTER/BONN. Das Film-
Debut des späteren Holly-
wood-Regisseurs Sam Raimi
(„Spider-Man“) hat deutschen
Jugendschützern aufgrund
drastischer Gewaltdarstellung
lange Zeit schlaflose Nächte
beschert. Raimis Horror-Film
„Tanz der Teufel“ („The Evil De-
ad“) beschäftigte sogar 1993
das Bundesverfassungsgericht
in Karlsruhe. Jetzt ist der Film,
der seit 1984 verboten war,
wieder erhältlich – für Jugend-
liche ab 16 Jahren.

Der Giftschrank ist weit geöffnet
25 Jahre lang in Deutschland verboten – seit 2014 rehabilitiert: Szene aus dem Film „Blutgericht in Texas“ („The Texas Chainsaw Massacre“) von Tobe Hooper. FOTO DPA

Roland Seim, Medienwissen-
schaftler

„Die Effekte in
alten Filmen
wirken auf heu-
tige Jugendli-
che dilettan-
tisch und die
damalig ge-
bräuchliche Er-
zählweise wird
als langweilig
empfunden.“

BIELEFELD. Entgegen dem
Bundestrend haben Jugend-
herbergen in Nordrhein-West-
falen 2016 etwas weniger
Übernachtungen verbuchen
können als noch 2015. Aller-
dings drückten vor allem
Rückgänge im Rheinland die
NRW-Bilanz insgesamt um
1,2 Prozent nach unten, wie
das Deutsche Jugendher-
bergswerk gestern in Biele-
feld mitteilte. Insgesamt zähl-

ten die nordrhein-westfäli-
schen Jugendherbergen im
vergangenen Jahr gut 1,7 Mil-
lionen Besucher.

38 Häuser werden unter
dem Dach des Landesverban-
des Rheinland betrieben. Die-
se sind mit insgesamt 1,11
Millionen Übernachtungen
trotz Rückgängen publikums-
stärker als die 30 Einrichtun-
gen des westfälisch-lippi-
schen Schwesterverbandes.

Diese waren jedoch deutlich
erfolgreicher als im Jahr
2015: Die Herbergen im
Münsterland, in Ostwestfa-
len-Lippe und dem Sauerland
steigerten die Zahl ihrer
Übernachtungen insgesamt
um 5 Prozent auf rund
623 000. Deutliche Sprünge
nach oben etwa erlebten die
Herbergen an der Wewels-
burg (plus 15,9 Prozent) oder
in Petershagen (plus 25,1 Pro-

zent). Bundesweit zeigte sich
der gemeinnützige Verband
mit 10,26 Millionen Über-
nachtungen im Jahr 2016 in
den 471 deutschen Jugend-
herbergen sehr zufrieden:
Das Plus von 2,4 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr sei ins-
besondere einem wieder er-
weckten Interesse von Schul-
gruppen am Jugendherbergs-
gedanken zu verdanken, hieß
es. dpa

Jugendherbergen in Westfalen-Lippe melden Plus bei Zahl der Übernachtungen
Minus bei Gästezahlen nur im Rheinland


